
 
Bestimmungen zur laufenden Versicherung (Auszug aus dem 
Versicherungsvertragsgesetz, VVG) 
 

§ 53 Anmeldepflicht 

Wird ein Vertrag in der Weise geschlossen, dass das versicherte Interesse bei 
Vertragsschluss nur der Gattung nach bezeichnet und erst nach seiner Entstehung 
dem Versicherer einzeln aufgegeben wird (laufende Versicherung), ist der 
Versicherungsnehmer verpflichtet, entweder die versicherten Risiken einzeln oder, 
wenn der Versicherer darauf verzichtet hat, die vereinbarte Prämiengrundlage 
unverzüglich anzumelden oder, wenn dies vereinbart ist, jeweils Deckungszusage zu 
beantragen. 

 

§ 54 Verletzung der Anmeldepflicht 

(1) Hat der Versicherungsnehmer die Anmeldung eines versicherten Risikos oder der 
vereinbarten Prämiengrundlage oder die Beantragung der Deckungszusage 
unterlassen oder fehlerhaft vorgenommen, ist der Versicherer nicht zur Leistung 
verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Anmelde- oder 
Antragspflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt hat und die Anmeldung 
oder den Antrag unverzüglich nach Kenntniserlangung von dem Fehler nachholt oder 
berichtigt. 
(2) Verletzt der Versicherungsnehmer die Anmelde- oder Antragspflicht vorsätzlich, 
kann der Versicherer den Vertrag fristlos kündigen. Die Versicherung von 
Einzelrisiken, für die der Versicherungsschutz begonnen hat, bleibt, wenn anderes 
nicht vereinbart ist, über das Ende der laufenden Versicherung hinaus bis zu dem 
Zeitpunkt bestehen, zu dem die vereinbarte Dauer der Versicherung dieser 
Einzelrisiken endet. Der Versicherer kann ferner die Prämie verlangen, die bis zum 
Wirksamwerden der Kündigung zu zahlen gewesen wäre, wenn der 
Versicherungsnehmer die Anmeldepflicht erfüllt hätte. 

 

§ 55 Einzelpolice 

(1) Ist bei einer laufenden Versicherung ein Versicherungsschein für ein einzelnes 
Risiko (Einzelpolice) oder ein Versicherungszertifikat ausgestellt worden, ist der 
Versicherer nur gegen Vorlage der Urkunde zur Leistung verpflichtet. Durch die 
Leistung an den Inhaber der Urkunde wird er befreit. 
(2) Ist die Urkunde abhandengekommen oder vernichtet, ist der Versicherer zur 
Leistung erst verpflichtet, wenn die Urkunde für kraftlos erklärt oder Sicherheit 
geleistet ist; eine Sicherheitsleistung durch Bürgen ist ausgeschlossen. Dies gilt auch 
für die Verpflichtung des Versicherers zur Ausstellung einer Ersatzurkunde. 
(3) Der Inhalt der Einzelpolice oder eines Versicherungszertifikats gilt abweichend 
von § 5 als vom Versicherungsnehmer genehmigt, wenn dieser nicht unverzüglich 
nach der Übermittlung widerspricht. Das Recht des Versicherungsnehmers, die 
Genehmigung wegen Irrtums anzufechten, bleibt unberührt. 

 



§ 56 Verletzung der Anzeigepflicht 

(1) Abweichend von § 19 Abs. 2 ist bei Verletzung der Anzeigepflicht der Rücktritt des 
Versicherers ausgeschlossen; der Versicherer kann innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an, zu dem er Kenntnis von dem nicht oder unrichtig angezeigten Umstand 
erlangt hat, den Vertrag kündigen und die Leistung verweigern. Der Versicherer bleibt 
zur Leistung verpflichtet, soweit der nicht oder unrichtig angezeigte Umstand nicht 
ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der 
Leistungspflicht war. 
(2) Verweigert der Versicherer die Leistung, kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines 
Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, zu welchem dem Versicherungsnehmer 
die Entscheidung des Versicherers, die Leistung zu verweigern, zugeht. 
 

§ 57 Gefahränderung 

(1) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer eine Änderung der Gefahr 
unverzüglich anzuzeigen. 

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Gefahrerhöhung nicht angezeigt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsfall nach dem 
Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. Er ist 
zur Leistung verpflichtet,  
1. 
wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die 
Anzeige hätte zugehen müssen, 

2. 
wenn die Anzeigepflicht weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt worden ist 
oder 

3. 
soweit die Gefahrerhöhung nicht ursächlich für den Eintritt des Versicherungsfalles 
oder den Umfang der Leistungspflicht war. 

(3) Der Versicherer ist abweichend von § 24 nicht berechtigt, den Vertrag wegen 
einer Gefahrerhöhung zu kündigen. 

 

§ 58 Obliegenheitsverletzung 

(1) Verletzt der Versicherungsnehmer bei einer laufenden Versicherung schuldhaft 
eine vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllende Obliegenheit, ist der 
Versicherer in Bezug auf ein versichertes Einzelrisiko, für das die verletzte 
Obliegenheit gilt, nicht zur Leistung verpflichtet. 
(2) Bei schuldhafter Verletzung einer Obliegenheit kann der Versicherer den Vertrag 
innerhalb eines Monats, nachdem er Kenntnis von der Verletzung erlangt hat, mit 
einer Frist von einem Monat kündigen. 

  


